
Bitte um Rücksendung bis 1. September 23 
 
 

Gemeinde Bockenheim 
Leininger Ring 51 / 67278 Bockenheim 
Tel. 06359/946410 / Fax 06359/946414 
info@bockenheim.de 

Anmeldung 
z u r  T e i l n a h m e  a m  F e s t z u g  

 
a n l ä s s l i c h  d e s  

Bockenheimer Winzerfestes am Sonntag, den 15.10.2023 um 14:00 Uhr 
 

Hiermit melde(n) wir/ich meine/unsere Teilnahme am diesjährigen Festzug an. 

Ich/wir beteilige(n) mich/uns mit:              Anzahl der Zugnummern:________ 

bestehend aus: 

 

_______  Pferdefuhrwerk einspannig/zweispannig 

 

_______  Pkw, Lastkraftwagen, Traktor mit/ohne Anhänger /            _____________________  
           wichtig: Fahrzeug-Kennzeichen  

               Gesamtlänge ca. _____ m 

 

________ Fußgruppe(n) mit ________  Personen 

 

________ Reiter (n) 

 

Eigene Musik:   O nein          O ja  

(Da die GEMA-Gebühren sehr hoch sind, müssen wir leider bei den Gruppen (außer den 

Musikzügen) die Gebühr anteilig berechnen, es erfolgt ein Abzug beim Startgeld. 

 

Teilnahme gewerblich:   O nein          O ja,  Steuer-Nr. _______________                 

 

Wir bitten um genaue Angaben und Beachtung der u.a. Anmerkung. 

 

Der Beteiligung liegt folgende Idee zugrunde (kurze Beschreibung): Angabe erforderlich  

 

_______________________________________________________________ 

 

Name oder Bezeichnung der teilnehmenden Gruppe: 

 

_______________________________________________________________  

Bitte auch die Namen der evtl. mitfahrenden "Hoheiten" eintragen. 

 

Name,  Anschrift u. Telefon bzw. Fax oder e-mail des Verantwortlichen: 

(bitte deutilch schreiben) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

______________, den_________________           _____________________________________ 
                                                                                                               Unterschrift (Anmerkung unten gelesen und akzeptiert) 

Anmerkung:               
Die eingesetzten Fahrzeuge (Zugmaschinen und max. ein Anhänger) müssen den Bestimmungen der 
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) entsprechen. Die Verbindung von Fahrzeugen und Anhänger 
muss betriebs- und verkehrssicher sein. 
 
 Das Startgeld wird gleich im Anschluss an den Umzug im Festzelt (Festleitung) ausgezahlt.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Teilnehmer, die Werbung für ihr Unternehmen machen, kein 
Startgeld erhalten. Bei Verhinderung bitte binnen 3 Tage bei der Gemeinde melden. 
Die Zugnummern gehen Ihnen wenige Tage (Do. oder Fr.) vor dem Umzug per Post zu. 


